
Allgemeine Geschä�sbedingungen: 

1. Allgemeine Bes�mmungen 

1. Diese Geschä�sbedingungen gelten für alle von der Firma OLEA-Consul"ng, Inhaberin Heike 

Burkard (nachstehend HB genannt) erbrachten Leistungen, insbesondere die Organisa"on und 

Durchführung von Motorradtrainings zum Abbau von Ängsten, Unsicherheiten und Blockaden. 

2. Die Veranstaltungen von HB sind keine Rennveranstaltungen und dienen nicht der Erzielung von 

Höchstgeschwindigkeiten. Ziele der Veranstaltung sind der Abbau von Ängsten, Unsicherheiten 

und Blockaden, Steigerung des Fahrkönnens, Verbesserung der Fahrtechnik und Erhöhen der 

Sicherheit unter realis"scher Selbsteinschätzung. 

2. Vertragsabschluss 

Die Anmeldung ist im Rahmen der gesetzlichen Bes"mmungen (§§ 145 – 147 BGB) verbindlich. 

Der Teilnahmevertrag kommt mit Zugang der Teilnahmebestä"gung durch HB oder die Veran-

staltungspla<orm beim Anmelder zustande. Die Anmeldung zur Veranstaltung kann in schri�li-

cher oder elektronischer Form bei HB erfolgen. Der Anmelder kann verlangen, dass sta= seiner 

bzw. dem in der Anmeldung angegebenen Teilnehmer ein namentlich zu benennender Dri=er 

an dem Training teilnimmt, es sei denn, der vom Anmelder benannte Dri=e erfüllt nicht die in 

Ziffer 5 dieser Bedingungen aufgeführten Teilnahmebedingungen. 

3. Leistungen, Preise, Zahlungen 

1. Die Preise sind den aktuellen Veranstaltungsbeschreibungen zu entnehmen. Der Anspruch be-

schränkt sich auf die in der Veranstaltungsbeschreibung aufgeführten Leistungen. Ein Anspruch 

auf den vollen Leistungsumfang kann nicht gewährt werden, da Leistungen teilweise durch 

Dri=e erbracht werden. 

2. Für die vertraglichen Leistungen gelten die im Angebot von HB genannten Preise. Diese Preise 

beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer. 

3. Der Teilnahmepreis ist nach Rechnungsstellung durch HB oder die Veranstaltungs-pla<orm so-

fort zur Zahlung fällig. Sollte die Zahlung zum Trainingsbeginn nicht eingegangen sein, so ist 

diese am 1. Trainingstag in bar zu entrichten. Bei Nichtzahlung kann der Teilnehmer vom Trai-

ning ausgeschlossen werden. 

4. Stornierung, Rücktri# 

1. Die Veranstaltung findet bei jedem We=er sta=, ausgeschlossen sind schnee- und eisgla=e Stra-

ßen. Entscheidend ist hier der Veranstaltungsort. 

2. Bei Rücktri= vom Vertrag werden folgende Stornogebühren berechnet: 

- bis 7 Wochen vor Veranstaltungsbeginn werden pauschal 120 € berechnet. 

- bis 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn: 75 % des Teilnahmepreises, falls kein Dri=er  

  vom Teilnehmer benannt wird 

- bei kurzfris"ger Stornierung, Umbuchung oder unangekündigtem Nichterscheinen:  

100 % des Teilnahmepreises (falls kein Dri=er vom Teilnehmer) benannt wird. 

Dem Anmelder bleibt der Nachweis vorbehalten, dass HB kein Schaden entstanden ist oder die-

ser niedriger ist als die berechnete Stornogebühr. Der Rücktri= bedarf zu seiner Wirksamkeit 

der Schri�form (bei Postversand gilt der Poststempel, bei Versand per E-Mail das Eingangsda-

tum). Der bereits entrichtete Teilnahmepreis wird an den Anmelder zurückersta=et. HB ist be-

rech"gt, die Stornogebühr gegen bereits entrichtete Teilnahmepreise aufzurechnen. Bei 



Nichterscheinen aufgrund nachweislicher Krankheit (z. B. ärztliches A=est) werden 25 % des 

Teilnahmepreises bei erneuter Buchung eines Trainings angerechnet. Bei Nichterscheinen aus 

anderen Gründen (z. B. technischer Defekt, persönliche Gründe) besteht kein Anspruch auf 

Rückzahlung des Teilnahmepreises oder auf einen Ersatztermin. 

3. HB behält sich das Recht vor, das Fahrtraining aus wich"gen Gründen zu verschieben oder abzu-

sagen. Der Anmelder erhält den Teilnahmepreis auf Wunsch voll ersta=et, Umbuchungen sind 

in diesem Fall kostenfrei. Weitergehende Ansprüche des Anmelders und/oder Teilnehmers sind 

ausgeschlossen. 

5. Teilnahmebedingungen 

1. Zur Teilnahme berech"gt sind nur Personen, die zur Zeit des Fahrtrainings im Besitz einer gül"-

gen Fahrerlaubnis für die genutzten Fahrzeuge sind sowie für die kein behördlich angeordnetes 

Fahrverbot besteht. Der Teilnehmer ist verpflichtet, die gül"ge Fahrerlaubnis vor Antri= des 

Fahrertrainings vorzulegen. Zur Teilnahme berech"gt sind nur Personen, die nicht unter dem 

Einfluss von Medikamenten, Drogen oder Alkohol stehen, körperlich nicht eingeschränkt sind 

sowie bei körperlichen Anstrengungen nicht gefährdet sind. 

2. Der Teilnehmer hat sich im Rahmen des Fahrtrainings äußerst diszipliniert zu verhalten. Wäh-

rend der Dauer des gesamten Trainings sind die Beau�ragten von HB dem Teilnehmer gegen-

über weisungsbefugt. Aus Sicherheitsgründen besteht während des Trainings für alle Teilneh-

mer, auch bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr, Überholverbot. Der Teilnehmer kann von 

der Veranstaltung ausgeschlossen werden, sofern HB sowie deren gesetzliche Vertreter oder 

Erfüllungsgehilfen während der Veranstaltung feststellen, dass der Teilnehmer nicht oder nicht 

mehr zu Teilnahme geeignet ist, ein Verstoß gegen eine dieser hier aufgeführten Regeln vorliegt, 

der Teilnehmer durch sein Verhalten andere Teilnehmer und/oder andere Verkehrsteilnehmer 

gefährdet oder die ordnungsgemäße Durchführung der Veranstaltung durch sein Verhalten be-

hindert wird. Ein Anspruch auf Ersta=ung der Teilnahmegebühr ist in diesem Fall ausgeschlos-

sen. 

6. Leistungen 

 

Die Leistung von HB umfasst die Durchführung des Fahrtrainings in Theorie und Praxis, mit den 

von den Teilnehmern gestellten Fahrzeugen. Der Teilnehmer trägt für sein Fahrzeug die allei-

nige Verantwortung, dass sich das Fahrzeug in einwandfreiem technischem Zustand befindet 

und allen gesetzlichen Anforderung (z. B. STVO, StVZO) entspricht. HB behält sich vor, den tech-

nischen Zustand des Fahrzeugs zu überprüfen und das Fahrzeug bei Nichterfüllung der Anforde-

rungen von der Teilnahme auszuschließen. Ein Anspruch auf Stellung eines Ersatzfahrzeugs 

oder auf die Ersta=ung des Teilnahmepreises besteht nicht. 

7. Ha�ung 

1. Nimmt der Teilnehmer mit einem von ihm selbst gestellten Fahrzeug am Training teil, so stellt er 

HB oder deren gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von allen Ansprüchen aus der Be-

schädigung dieses Fahrzeugs frei, auch solcher die eine berech"gte dri=e Person (Eigentümer, 

Halter etc.) geltend macht, es sein denn, der Schaden wurde von HB oder deren gesetzlichen 

Vertreter und Erfüllungsgehilfen grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht. Sollte das vom Teil-

nehmer genutzte Fahrzeug während einer Veranstaltung einen Schaden erleiden, wodurch eine 

weitere Teilnahme an der Veranstaltung unmöglich wird (sehe Ziff. 5), so entstehen dem Teil-

nehmer daraus keinerlei weitere Ansprüche, gleich ob er den Schaden verschuldet hat oder die-

ser ohne sein Verschulden eintrat. 



2.  Der Teilnehmer nimmt grundsätzlich auf eigenes Risiko an der Veranstaltung teil. Dem Teilneh-

mer sind die Gefahren, die im Umgang mit einem motorisierten Fahrzeug bestehen, bewusst. 

Der Teilnehmer ha�et selbst für Schäden, die er sich selbst, anderen Personen, Gegenständen 

oder der Natur zufügt. Der Teilnehmer ist für seine Fahrweise und Streckenwahl selbst verant-

wortlich. Dies gilt auch wenn er Trainingsvorschlägen von HB oder deren gesetzlichen Vertreter 

und Erfüllungsgehilfen folgt. Die Straßenverkehrsordnung (StVO) muss in jeder Situa"on einge-

halten werden. Weder der Veranstalter, noch dessen Erfüllungsgehilfen können für das Fehlver-

halten anderer Gruppenteilenehmer ha�bar gemacht werden. Für die oben genannten Schäden 

nur, sofern der Schaden durch HB, deren gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen vorsätz-

lich oder grob fahrlässig verursacht wurde. Für einen Schaden des Teilnehmers ha�en HB oder 

deren gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen nur, soweit der Schaden durch diese Perso-

nen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde. 

3. Für die Einhaltung von Pass-, Zoll-, Visa- und Gesundheitsvorschri�en sowie der StVO und 

StVZO, sowie weiteren Gesetzen ist der Teilnehmer alleine verantwortlich. Alle Nachteile, die 

aus der Nichtbeachtung der Gesetze und Bes"mmungen dem Teilnehmer oder anderen entste-

hen, gehen alleine zu Lasten des Verursachers. 

8. Gerichtsstand 

 Für sämtliche gegenwär"gen und zukün�igen Ansprüche aus der Geschä�sverbindung ist aus-

schließlicher Gerichtsstand der Firmensitz des Veranstalters. Der gleiche Gerichtsstand gilt, 

wenn der Anmelder keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluss 

seinen Wohnsitz oder seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland ver-

legt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung 

nicht bekannt ist. Strei"gkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit oder aus dem Teilnah-

mevertrag ergeben, unterstehen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

9. Bildmaterial 

 Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass Bilddokumenta"onen, auf denen er zu 

sehen ist und angegebene personenbezogene Daten vom Veranstalter oder Beau�ragten zum 

Zwecke der Bearbeitung der Anmeldung, der Kundenbetreuung sowie firmeneigene Werbe-

zwecke (z. B. Internetpräsenz) verwertet und genutzt werden dürfen. Zu dieser Regelung be-

steht ein schri�liches Widerrufsrecht. Es werden keine Daten an Dri=e weitergegeben. 

10. Schlussbes�mmung 

 

Sollten einzelne Bes"mmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, nich"g sein oder 

nich"g werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bes"mmungen davon nicht berührt. An-

stelle der unwirksamen/nich"gen Bes"mmungen, werden die Parteien eine solche Bes"m-

mung treffen, die dem mit der unwirksamen/nich"gen Bes"mmung beabsich"gten Zweck am 

nächsten kommt. Dies gilt auch für Ausfüllung eventueller Vertragslücken. 

 


